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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 

Änderung des Gemeinsamer Meldestandard- Gesetzes 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

 § 1. Umsetzung von Unionsrecht und einem 
Regierungsübereinkommen 

 § 1. Umsetzung von Unionsrecht und der mehrseitigen Vereinbarung 

  § 1a. An- und Abmeldungspflicht 
 § 2. und § 3 …  § 2. und § 3 … 
 § 4. Zeitpunkt und Form der Meldung  § 4. Zeitpunkt, Form und Übermittlung der Meldung 
  § 4a. Berichtigung der Meldung 
 § 5. …  § 5. … 
  § 5a. Pflichten der Kontoinhaber und der sonstigen Kunden 
 § 6. und § 7. …  § 6. und § 7. … 
  § 7a. Aufbewahrungspflicht 
 § 8. bis § 61. …  § 8. bis § 61. … 
  § 61a. Elektronisches Geld oder E-Geld 
  § 61b. Fiat-Währung 
  § 61c. Digitale Zentralbankwährung 
  § 61d. Kryptowert 
  § 61e. Meldepflichtiger Kryptowert 
  § 61f. Tauschgeschäft 
 § 62. bis § 108. …  § 62. bis § 108. … 
  § 108a. Verletzung der Pflichten der Kontoinhaber und der sonstigen 

Kunden 
  § 108b. Missbrauch 
 § 109. bis § 117. …  § 109. bis § 117. … 

Umsetzung von Unionsrecht und der mehrseitigen Vereinbarung Umsetzung von Unionsrecht und der mehrseitigen Vereinbarung 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Durchführung der Amtshilfe 
zwischen Österreich und den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(Mitgliedstaaten) im Rahmen des globalen Standards für den automatischen 
Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen auf Grund der 
Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Durchführung der Amtshilfe 
zwischen Österreich und den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(Mitgliedstaaten) im Rahmen des globalen Standards für den automatischen 
Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen auf Grund der 
Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG, ABl. 
Nr. L 64 vom 11.03.2011 S. 1, zuletzt geändert durch die Richtlinie (EU) 
822/2018, ABl. Nr. L 139 vom 05.06.2018 S. 1 (im Folgenden: 
Amtshilferichtlinie). 

Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG, ABl. 
Nr. L 64 vom 11.03.2011 S. 1, zuletzt geändert durch die Richtlinie (EU) 
2025/872, ABl. Nr. L vom 06.05.2025 S. 1 (im Folgenden: Amtshilferichtlinie). 

(2) … (2) … 

 An- und Abmeldungspflicht 

 § 1a. Jedes meldende Finanzinstitut hat sich unaufgefordert beim 
zuständigen Finanzamt elektronisch anzumelden. Handelt es sich um ein zum 31. 
Dezember 2025 bereits meldepflichtiges Finanzinstitut, hat die Anmeldung bis 
zum 31. März 2026 zu erfolgen, in allen anderen Fällen innerhalb eines Monats 
ab Beginn der Tätigkeit. Nach Wegfall der Konzession oder nach rechtskräftigem 
Abschluss der vollständigen Liquidation hat sich ein meldendes Finanzinstitut 
innerhalb eines Monats beim zuständigen Finanzamt elektronisch abzumelden. 
Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, den Inhalt und das Verfahren 
mit Verordnung festzulegen. 

Allgemeine Meldepflichten Allgemeine Meldepflichten 

§ 3. (1) Vorbehaltlich des § 6 meldet jedes meldende Finanzinstitut für jedes 
meldepflichtige Konto dieses meldenden Finanzinstitutes dem zuständigen 
Finanzamt die folgenden Informationen: 

§ 3. (1) Vorbehaltlich des § 6 meldet jedes meldende Finanzinstitut für jedes 
meldepflichtige Konto dieses meldenden Finanzinstitutes dem zuständigen 
Finanzamt die folgenden Informationen: 

 1. von jeder meldepflichtigen Person, die Kontoinhaber ist  1. von jeder meldepflichtigen Person, die Kontoinhaber ist 

 a) bis c) …  a) bis c) … 

 d) ausländische Steueridentifikationsnummer(n), sowie  d) ausländische Steueridentifikationsnummer(n), 

 e) Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen),  e) Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen), sowie 

  f) die Information, ob der Kontoinhaber eine gültige Selbstauskunft 
vorgelegt hat, 

 2. von jedem Rechtsträger, der Kontoinhaber ist und für den nach 
Anwendung der Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach den 
§§ 33 bis 53 eine oder mehrere beherrschende Person(en) ermittelt 
wurden, die meldepflichtige Personen sind 

 2. von jedem Rechtsträger, der Kontoinhaber ist und für den nach 
Anwendung der Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach den 
§§ 33 bis 53 eine oder mehrere beherrschende Person(en) ermittelt 
wurden, die meldepflichtige Personen sind 

 a) bis d) …  a) bis d) … 

 e) sowie von jeder meldepflichtigen Person  e) sowie von jeder meldepflichtigen Person 

 aa) Name,  aa) Name, 

 bb) Adresse,  bb) Adresse, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 cc) Ansässigkeitsstaat(en)  cc) Ansässigkeitsstaat(en), 

 dd) ausländische Steueridentifikationsnummer(n), sowie  dd) ausländische Steueridentifikationsnummer(n), 

 ee) Geburtsdatum und Geburtsort  ee) Geburtsdatum und Geburtsort, 

  ff) die Funktion(en), aufgrund derer jede derartige meldepflichtige 
Person eine beherrschende Person des Rechtsträgers ist, sowie 

  gg) ob für jede meldepflichtige Person eine gültige Selbstauskunft 
vorgelegt wurde. 

.  3. ob es sich bei dem Konto um ein gemeinschaftliches Konto handelt, 
einschließlich der Anzahl der gemeinsamen Kontoinhaber. 

(1a) ... (1a) ... 

(2) Weiters sind die folgenden Informationen zu melden: (2) Weiters sind die folgenden Informationen zu melden: 

 1. die Kontonummer oder deren funktionale Entsprechung, wenn keine 
Kontonummer vorhanden ist; 

 1. die Kontonummer oder deren funktionale Entsprechung, wenn keine 
Kontonummer vorhanden ist, die Art des Kontos und ob es sich bei dem 
Konto um ein bestehendes Konto oder ein Neukonto handelt; 

 2. und 3. …  2. und 3. … 

(3) ... (3) ... 

(4) Zusätzlich zu den in den Abs. 1 und 2 angeführten Informationen ist  (4) Zusätzlich zu den in den Abs. 1 und 2 angeführten Informationen ist zu 
melden: 

bei Einlagenkonten der Gesamtbruttobetrag der Zinsen, die während des 
Kalenderjahrs auf das Konto eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben wurden, 
zu melden. 

 1. bei Einlagenkonten der Gesamtbruttobetrag der Zinsen, die während des 
Kalenderjahrs auf das Konto eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben 
wurden, 

  2. bei Eigenkapitalbeteiligungen an einem Investmentunternehmen, bei dem 
es sich um ein Rechtsgebilde handelt, die Funktion(en), aufgrund derer 
die meldepflichtige Person ein Anteilseigner ist. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

Zeitpunkt, Form und Übermittlung der Meldung Zeitpunkt, Form und Übermittlung der Meldung 

§ 4. (1) Meldende Finanzinstitute haben die Meldung jeweils bis Ende des 
Monates Juli eines Kalenderjahres für den davor liegenden Meldezeitraum zu 
übermitteln. Die Übermittlung hat elektronisch zu erfolgen. Der Bundesminister 
für Finanzen wird ermächtigt, den Inhalt und das Verfahren der elektronischen 
Übermittlung mit Verordnung festzulegen. Die Meldung gilt als 
Abgabenerklärung. 

§ 4. (1) Meldende Finanzinstitute haben die Meldung jeweils bis Ende des 
Monates Juli eines Kalenderjahres für den davor liegenden Meldezeitraum zu 
übermitteln. Meldende Finanzinstitute haben eine Meldung jedenfalls auch dann 
zu übermitteln, wenn sie im jeweiligen Meldezeitraum keine meldepflichtigen 
Konten unterhalten (Nullmeldung). Die Übermittlung hat elektronisch zu 
erfolgen. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, den Inhalt und das 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verfahren der elektronischen Übermittlung mit Verordnung festzulegen. Die 
Meldung gilt als Abgabenerklärung. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

 Berichtigung der Meldung 

 § 4a. Meldende Finanzinstitute haben dem zuständigen Finanzamt eine 
berichtigte Erklärung elektronisch zu übermitteln, wenn sie vom zuständigen 
Finanzamt dazu aufgefordert werden. 

Identifikation von meldepflichtigen Konten und Information der zu 
meldenden Personen 

Identifikation von meldepflichtigen Konten und Information der zu 
meldenden Personen 

§ 5. (1) und (2) … § 5. (1) und (2) … 

 (2a) Jedes meldende Finanzinstitut stellt jeder betroffenen natürlichen 
Person alle Informationen, auf die sie seitens des für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen Anspruch hat, so rechtzeitig zur Verfügung, dass sie ihre 
Datenschutzrechte wahrnehmen kann, und in jedem Fall, bevor die Information 
gemeldet wird. 

(3) … (3) … 

 Pflichten der Kontoinhaber und der sonstigen Kunden 

 § 5a. (1) Kontoinhaber und sonstige Kunden haben meldenden 
Finanzinstituten alle für Zwecke der Erfüllung der Melde- und Sorgfaltspflichten 
im Sinne dieses Bundesgesetzes erforderlichen Unterlagen und Informationen 
nach Aufforderung des Finanzinstitutes richtig und vollständig zur Verfügung zu 
stellen. 

 (2) Wurde einem meldenden Finanzinstitut bereits eine Selbstauskunft 
erteilt, so ist diesem im Fall einer Änderung der Gegebenheiten eine berichtigte 
Selbstauskunft bis zum letzten Tag eines Kalenderjahres oder bis 90 
Kalendertage nach dem Eintritt dieser Änderung der Gegebenheiten, je nachdem 
welches Datum später ist, zu übermitteln. 

Entfall von Meldepflichten Entfall von Meldepflichten 

§ 6. (1) Ungeachtet des § 3 Abs. 1 müssen die 
Steueridentifikationsnummer(n) oder das Geburtsdatum in Bezug auf 
meldepflichtige Konten, die bestehende Konten sind, nicht gemeldet werden, 
wenn diese Steueridentifikationsnummer(n) beziehungsweise dieses 

§ 6. (1) Ungeachtet des § 3 Abs. 1 müssen die 
Steueridentifikationsnummer(n) oder das Geburtsdatum in Bezug auf 
meldepflichtige Konten, die bestehende Konten sind, nicht gemeldet werden, 
wenn diese Steueridentifikationsnummer(n) beziehungsweise dieses 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Geburtsdatum nicht in den Unterlagen des meldenden Finanzinstituts enthalten 
sind und nicht nach innerstaatlichem Recht oder anderen Rechtsinstrumenten der 
Union von diesem meldenden Finanzinstitut zu erfassen sind. Ein meldendes 
Finanzinstitut ist jedoch verpflichtet, angemessene Anstrengungen zu 
unternehmen, um bei bestehenden Konten die Steueridentifikationsnummer(n) 
und das Geburtsdatum bis zum Ende des zweiten Kalenderjahrs, das dem Jahr 
folgt, in dem bestehende Konten als meldepflichtige Konten identifiziert wurden, 
zu beschaffen. 

Geburtsdatum nicht in den Unterlagen des meldenden Finanzinstituts enthalten 
sind und nicht nach innerstaatlichem Recht oder anderen Rechtsinstrumenten der 
Union von diesem meldenden Finanzinstitut zu erfassen sind. Ein meldendes 
Finanzinstitut ist jedoch verpflichtet, angemessene Anstrengungen zu 
unternehmen, um bei bestehenden Konten die Steueridentifikationsnummer(n) 
und das Geburtsdatum bis zum Ende des zweiten Kalenderjahrs, das dem Jahr 
folgt, in dem bestehende Konten als meldepflichtige Konten identifiziert wurden, 
zu beschaffen, und wann immer es dazu verpflichtet ist, die Informationen über 
das bereits bestehende Konto gemäß den innerstaatlichen Verfahren zur 
Bekämpfung der Geldwäsche (AML/KYC) zu aktualisieren. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

 (4) Ungeachtet des § 3 Abs. 1 Z 2 lit. ff und des § 3 Abs. 4 Z 2 müssen für 
jedes meldepflichtige Konto, das von einem meldenden Finanzinstitut zum 
31. Dezember 2025 geführt wird, in Bezug auf Meldezeiträume, die spätestens am 
31. Dezember 2027 enden, nur dann Angaben über die Funktion(en), aufgrund 
derer jede meldepflichtige Person eine beherrschende Person oder ein 
Anteilseigner des Rechtsträgers ist, gemeldet werden, wenn diese Informationen 
in den elektronisch durchsuchbaren Daten des meldenden Finanzinstituts 
verfügbar sind. 

 (5) Ungeachtet des § 3 Abs. 3 Z 2 und sofern das meldende Finanzinstitut in 
Bezug auf eine eindeutig identifizierte Gruppe von Konten nicht anders 
entscheidet, müssen die Bruttoerlöse aus der Veräußerung oder Einlösung eines 
Finanzvermögens nicht nach diesem Gesetz gemeldet werden, soweit diese 
Bruttoerlöse aus der Veräußerung oder Einlösung dieses Finanzvermögens vom 
meldenden Finanzinstitut nach dem Krypto-Meldepflichtgesetz – Krypto-MPfG, 
BGBl. I Nr. xxx/2025, gemeldet werden. 

Feststellung, ob der Rechtsträger ein bestimmter passiver NFE ist Feststellung, ob der Rechtsträger ein bestimmter passiver NFE ist 

§ 46. Bei einem Kontoinhaber eines Neukontos von Rechtsträgern 
(einschließlich eines Rechtsträgers, der eine meldepflichtige Person ist), muss das 
meldende Finanzinstitut feststellen, ob der Kontoinhaber ein passiver NFE mit 
einer oder mehreren beherrschenden Person(en) ist, bei denen es sich um 
meldepflichtige Personen handelt. Handelt es sich bei einer beherrschenden 
Person eines passiven NFE um eine meldepflichtige Person, so ist das Konto als 
meldepflichtiges Konto zu betrachten. Bei diesen Feststellungen soll das 
meldende Finanzinstitut die Z 1 bis 3 in der jeweils geeignetsten Reihenfolge 

§ 46. Bei einem Kontoinhaber eines Neukontos von Rechtsträgern 
(einschließlich eines Rechtsträgers, der eine meldepflichtige Person ist), muss das 
meldende Finanzinstitut feststellen, ob der Kontoinhaber ein passiver NFE mit 
einer oder mehreren beherrschenden Person(en) ist, bei denen es sich um 
meldepflichtige Personen handelt. Handelt es sich bei einer beherrschenden 
Person eines passiven NFE um eine meldepflichtige Person, so ist das Konto als 
meldepflichtiges Konto zu betrachten. Bei diesen Feststellungen soll das 
meldende Finanzinstitut die Z 1 bis 3 in der jeweils geeignetsten Reihenfolge 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
befolgen. befolgen. 

 1. ...  1. ... 

 2. Feststellung der beherrschenden Personen eines Kontoinhabers: Zur 
Feststellung der beherrschenden Personen eines Kontoinhabers kann sich 
ein meldendes Finanzinstitut auf die aufgrund von Verfahren zur 
Bekämpfung der Geldwäsche (AML/KYC) erhobenen und verwahrten 
Informationen verlassen. 

 2. Feststellung der beherrschenden Personen eines Kontoinhabers: Zur 
Feststellung der beherrschenden Personen eines Kontoinhabers kann sich 
ein meldendes Finanzinstitut auf die aufgrund von Verfahren zur 
Bekämpfung der Geldwäsche (AML/KYC) erhobenen und verwahrten 
Informationen verlassen, solange diese im Einklang mit den der 
Richtlinie (EU) 2015/849 stehen. Ist das meldende Finanzinstitut 
rechtlich nicht verpflichtet, die Verfahren zur Bekämpfung der 
Geldwäsche (AML/KYC) im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2015/849 
anzuwenden, wendet es zur Feststellung der beherrschenden Personen 
im Wesentlichen ähnliche Verfahren an. 

 3. ...  3. ... 

Einlageninstitut Einlageninstitut 

§ 58. Der Ausdruck „Einlageninstitut“ bedeutet einen Rechtsträger, der im 
Rahmen gewöhnlicher Bankgeschäfte oder einer ähnlichen Geschäftstätigkeit 
Einlagen entgegennimmt. 

§ 58. Der Ausdruck „Einlageninstitut“ bedeutet einen Rechtsträger, der 

  1. im Rahmen gewöhnlicher Bankgeschäfte oder einer ähnlichen 
Geschäftstätigkeit Einlagen entgegennimmt oder 

  2. E-Geld oder digitale Zentralbankwährungen zugunsten seiner Kunden 
hält. 

Investmentunternehmen Investmentunternehmen 

§ 59. (1) Der Ausdruck „Investmentunternehmen“ bedeutet einen 
Rechtsträger, 

§ 59. (1) Der Ausdruck „Investmentunternehmen“ bedeutet einen 
Rechtsträger, 

 1. der gewerblich vorwiegend eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten 
für einen Kunden ausübt: 

 1. der gewerblich vorwiegend eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten 
für einen Kunden ausübt: 

 a) und b) …  a) und b) … 

 c) sonstige Arten der Anlage oder Verwaltung von Finanzvermögen oder 
Kapital im Auftrag Dritter 

 c) sonstige Arten der Anlage oder Verwaltung von Finanzvermögen, 
Kapital oder meldepflichtigen Kryptowerten im Auftrag Dritter 

oder oder 

 2. dessen Bruttoeinkünfte vorwiegend der Anlage oder Wiederanlage von 
Finanzvermögen oder dem Handel damit zuzurechnen sind, wenn der 
Rechtsträger von einem anderen Rechtsträger verwaltet wird, bei dem es 
sich um ein Einlageninstitut, ein Verwahrinstitut, eine spezifizierte 

 2. dessen Bruttoeinkünfte vorwiegend der Anlage oder Wiederanlage von 
Finanzvermögen oder meldepflichtigen Kryptowerten oder dem Handel 
damit zuzurechnen sind, wenn der Rechtsträger von einem anderen 
Rechtsträger verwaltet wird, bei dem es sich um ein Einlageninstitut, ein 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Versicherungsgesellschaft oder ein Investmentunternehmen im Sinne der 
Z 1 handelt. Ein Rechtsträger wird von einem anderen Rechtsträger 
verwaltet, wenn letzterer selbst oder über einen Dienstleister für den 
verwalteten Rechtsträger die in Abs. 1 lit a bis c angeführten Tätigkeiten 
durchführt und dabei über das vollständige Ermessen verfügt, das 
Finanzvermögen des anderen Rechtsträgers zu verwalten. 

Verwahrinstitut, eine spezifizierte Versicherungsgesellschaft oder ein 
Investmentunternehmen im Sinne der Z 1 handelt. Ein Rechtsträger wird 
von einem anderen Rechtsträger verwaltet, wenn letzterer selbst oder 
über einen Dienstleister für den verwalteten Rechtsträger die in Abs. 1 
lit a bis c angeführten Tätigkeiten durchführt und dabei über das 
vollständige Ermessen verfügt, das Finanzvermögen des anderen 
Rechtsträgers zu verwalten. 

(2) Ein Rechtsträger übt gewerblich vorwiegend eine oder mehrere 
Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 Z 1 aus beziehungsweise die Bruttoeinkünfte 
eines Rechtsträgers sind vorwiegend der Anlage oder Wiederanlage von 
Finanzvermögen oder dem Handel damit im Sinne von Abs. 1 Z 2 zuzurechnen, 
wenn die den entsprechenden Tätigkeiten zuzurechnenden Bruttoeinkünfte des 
Rechtsträgers mindestens 50 % der Bruttoeinkünfte des Rechtsträgers 
entsprechen, und zwar entweder 

(2) Ein Rechtsträger übt gewerblich vorwiegend eine oder mehrere 
Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 Z 1 aus beziehungsweise die Bruttoeinkünfte 
eines Rechtsträgers sind vorwiegend der Anlage oder Wiederanlage von 
Finanzvermögen oder meldepflichtigen Kryptowerten oder dem Handel damit im 
Sinne von Abs. 1 Z 2 zuzurechnen, wenn die den entsprechenden Tätigkeiten 
zuzurechnenden Bruttoeinkünfte des Rechtsträgers mindestens 50 % der 
Bruttoeinkünfte des Rechtsträgers entsprechen, und zwar entweder 

 1. während des dreijährigen Zeitraums, der am 31. Dezember des Jahres vor 
dem Bestimmungsjahr endet, oder 

 1. während des dreijährigen Zeitraums, der am 31. Dezember des Jahres vor 
dem Bestimmungsjahr endet, oder 

 2. während des Zeitraums des Bestehens des Rechtsträgers,  2. während des Zeitraums des Bestehens des Rechtsträgers, 

je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist. je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist. 

 (2a) Im Sinne des Abs. 1 Z 1 lit. c schließt der Ausdruck „sonstige Arten der 
Anlage oder Verwaltung von Finanzvermögen, Kapital oder meldepflichtigen 
Kryptowerten im Auftrag Dritter“ nicht die Erbringung von Dienstleistungen ein, 
die Tauschgeschäfte für oder im Namen von Kunden bewirken. 

(3) ... (3) ... 

(4) Abs. 1 bis 3 sind auf eine Weise auszulegen, die mit dem ähnlichen 
Wortlaut der Definition von „Finanzinstitut“ in den Empfehlungen der 
Arbeitsgruppe Finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche („Financial Action 
Task Force on Money Laundering“ – FATF) vereinbar ist. 

(4) Abs. 1 bis 3 sind auf eine Weise auszulegen, die mit dem ähnlichen 
Wortlaut der Definition von „Finanzinstitut“ in den FATF-Empfehlungen 
vereinbar ist. 

Finanzvermögen Finanzvermögen 

§ 60. (1) Der Ausdruck „Finanzvermögen“ umfasst § 60. (1) Der Ausdruck „Finanzvermögen“ umfasst 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. Beteiligungen (darunter börsengehandelte und nicht börsengehandelte 
Termingeschäfte und Optionen) an Wertpapieren, Beteiligungen an 
Personengesellschaften, Warengeschäften, Swaps oder Versicherungs- 
oder Rentenversicherungsverträgen. 

 4. Beteiligungen (darunter börsengehandelte und nicht börsengehandelte 
Termingeschäfte und Optionen) an Wertpapieren, meldepflichtigen 
Kryptowerten, Beteiligungen an Personengesellschaften, 
Warengeschäften, Swaps oder Versicherungs- oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Rentenversicherungsverträgen. 

(2) ... (2) ... 

 Elektronisches Geld oder E-Geld 

 § 61a. (1) Der Ausdruck „Elektronisches Geld“ oder „E-Geld“ bedeutet 
jedes Produkt, das 

  1. eine digitale Darstellung einer einzigen Fiat-Währung ist, 

  2. gegen Zahlung eines Geldbetrags ausgestellt wird, um damit 
Zahlungsvorgänge durchzuführen, 

  3. eine Forderung gegenüber dem Emittenten darstellt, die auf dieselbe 
Fiat-Währung lautet, 

  4. von einer anderen natürlichen oder juristischen Person als dem 
Emittenten als Zahlungsmittel angenommen wird und 

  5. kraft der für den Emittenten geltenden regulatorischen Anforderungen 
auf Antrag des Inhabers des Produkts für dieselbe Fiat-Währung 
jederzeit und zum Nennwert einlösbar ist. 

 (2) Der Ausdruck ‚Elektronisches Geld‘ oder ‚E-Geld‘ umfasst keine 
Produkte, die ausschließlich zum Zweck der Erleichterung der Übertragung von 
Geldmitteln von einem Kunden an eine andere Person gemäß den Anweisungen 
des Kunden geschaffen wurden. Ein Produkt wird nicht ausschließlich zum Zweck 
der Erleichterung der Übertragung von Geldmitteln geschaffen, wenn die mit 
diesem Produkt verbundenen Geldmittel im Rahmen der normalen 
Geschäftstätigkeit des übertragenden Rechtsträgers entweder länger als 60 Tage 
nach Erhalt von Anweisungen zur Erleichterung der Übertragung gehalten 
werden oder die mit diesem Produkt verbundenen Geldmittel bei fehlenden 
Anweisungen länger als 60 Tage nach Erhalt dieser Geldmittel gehalten werden. 

 Fiat-Währung 

 § 61b. Der Ausdruck „Fiat-Währung“ bedeutet die offizielle Währung 
Österreichs oder eines Staates, die von einem Staat oder der von einem Staat 
bestimmten Zentralbank oder Währungsbehörde ausgegeben wird, und zwar in 
Form von physischen Banknoten oder Münzen oder Geld in verschiedenen 
digitalen Formen, einschließlich Bankreserven und digitalen 
Zentralbankwährungen. Der Ausdruck umfasst auch Geschäftsbankgeld und 
elektronische Geld-Produkte (elektronisches Geld). 
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 Digitale Zentralbankwährung 

 § 61c. Der Ausdruck „digitale Zentralbankwährung“ bedeutet jede digitale 
Fiat-Währung, die von einer Zentralbank oder einer anderen Währungsbehörde 
ausgegeben wird. 

 Kryptowert 

 § 61d. Der Ausdruck „Kryptowert“ bedeutet eine digitale Darstellung eines 
Werts oder eines Rechts, der bzw. das unter Verwendung der Distributed-Ledger-
Technologie oder einer ähnlichen Technologie elektronisch übertragen und 
gespeichert werden kann. 

 Meldepflichtiger Kryptowert 

 § 61e. Der Ausdruck „meldepflichtiger Kryptowert“ bedeutet jegliche 
Kryptowerte außer digitaler Zentralbankwährungen, elektronischem Geld oder 
jegliche Kryptowerte, für die der meldende Anbieter von Krypto-Dienstleistungen 
hinreichend festgestellt hat, dass sie nicht für Zahlungs- oder Investitionszwecke 
verwendet werden können. 

 Tauschgeschäft 

 § 61f. Der Ausdruck „Tauschgeschäft“ bedeutet jeglichen 

  1. Tausch zwischen meldepflichtigen Kryptowerten und Fiat-Währungen, 
und 

  2. Tausch zwischen einer oder mehreren Formen von meldepflichtigen 
Kryptowerten. 

Nicht meldendes Finanzinstitut Nicht meldendes Finanzinstitut 

§ 62. Der Ausdruck „nicht meldendes Finanzinstitut“ bedeutet ein 
Finanzinstitut, bei dem es sich um Folgendes handelt: 

§ 62. Der Ausdruck „nicht meldendes Finanzinstitut“ bedeutet ein 
Finanzinstitut, bei dem es sich um Folgendes handelt: 

 1. einen staatlichen Rechtsträger, eine internationale Organisation oder eine 
Zentralbank, außer  

 1. einen staatlichen Rechtsträger, eine internationale Organisation oder eine 
Zentralbank, außer 

bei Zahlungen, die aus einer Verpflichtung in Zusammenhang mit 
gewerblichen Finanzaktivitäten stammen, die denen einer spezifizierten 
Versicherungsgesellschaft, eines Verwahr- oder eines Einlageninstituts 
entsprechen, 

 a) bei Zahlungen, die aus einer Verpflichtung in Zusammenhang mit 
gewerblichen Finanzaktivitäten stammen, die denen einer 
spezifizierten Versicherungsgesellschaft, eines Verwahr- oder eines 
Einlageninstituts entsprechen, oder 

  b) bei der Führung digitaler Zentralbankwährungen für Kontoinhaber, 
bei denen es sich nicht um Finanzinstitute, staatliche Rechtsträger, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
internationale Organisationen oder Zentralbanken handelt. 

 2. bis 5. ...  2. bis 5. ... 

Einlagenkonto Einlagenkonto 

§ 72. Der Ausdruck „Einlagenkonto“ umfasst Geschäfts-, Giro-, Spar- und 
Terminkonten sowie Konten, die durch Einlagenzertifikate, Sparbriefe, 
Investmentzertifikate, Schuldtitel oder vergleichbare Instrumente verbrieft sind, 
die von einem Finanzinstitut im Rahmen gewöhnlicher Bankgeschäfte oder einer 
ähnlichen Geschäftstätigkeit geführt werden. Ein Einlagenkonto umfasst auch  

§ 72. Der Ausdruck „Einlagenkonto“ umfasst Geschäfts-, Giro-, Spar- und 
Terminkonten sowie Konten, die durch Einlagenzertifikate, Sparbriefe, 
Investmentzertifikate, Schuldtitel oder vergleichbare Instrumente verbrieft sind, 
die von einem Einlageninstitut geführt werden. Ein Einlagenkonto umfasst auch: 

Beträge, die von einer Versicherungsgesellschaft aufgrund eines garantierten 
Kapitalanlagevertrags oder einer ähnlichen Vereinbarung zur Zahlung oder 
Gutschrift von Zinsen auf diese Beträge gehalten werden. 

 1. Beträge, die von einer Versicherungsgesellschaft aufgrund eines 
garantierten Kapitalanlagevertrags oder einer ähnlichen Vereinbarung zur 
Zahlung oder Gutschrift von Zinsen auf diese Beträge gehalten werden, 

  2. ein Konto oder ein fiktives Konto, das sämtliches E-Geld repräsentiert, 
das zugunsten eines Kunden gehalten wird, und 

  3. ein Konto, auf dem eine oder mehrere digitale Zentralbankwährungen 
zugunsten eines Kunden gehalten werden. 

Bestehendes Konto Bestehendes Konto 

§ 79. Der Ausdruck „bestehendes Konto“ bedeutet § 79. Der Ausdruck „bestehendes Konto“ bedeutet 

 1. ein Finanzkonto, das zum 30. September 2016 von einem meldenden 
Finanzinstitut geführt wird; 

 1. ein Finanzkonto, das zum 30. September 2016 von einem meldenden 
Finanzinstitut geführt wird, oder, wenn das Konto ausschließlich kraft 
der Änderungen dieses Gesetzes als Finanzkonto behandelt wird, zum 
31. Dezember 2025 geführt wird; 

 2. …  2. … 

Neukonto Neukonto 

§ 80. Der Ausdruck „Neukonto“ bedeutet ein von einem meldenden 
Finanzinstitut geführtes Finanzkonto, das am oder nach dem 1. Oktober 2016 
eröffnet wird, sofern es nicht als bestehendes Konto gemäß § 79 Z 2 behandelt 
wird. 

§ 80. Der Ausdruck „Neukonto“ bedeutet ein von einem meldenden 
Finanzinstitut geführtes Finanzkonto, das am oder nach dem 1. Oktober 2016 
eröffnet wird, sofern es nicht als bestehendes Konto gemäß § 79 Z 2 behandelt 
wird, oder, wenn das Konto ausschließlich kraft der Änderungen dieses Gesetzes 
als Finanzkonto behandelt wird, das am oder nach dem 1. Jänner 2026 eröffnet 
wird. 

Ausgenommenes Konto Ausgenommenes Konto 

§ 87. Der Ausdruck „ausgenommenes Konto“ bedeutet eines der folgenden 
Konten: 

§ 87. Der Ausdruck „ausgenommenes Konto“ bedeutet eines der folgenden 
Konten: 
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 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

 5. a) bis d) …  5. a) bis d) … 

   e) einer Gründung oder Kapitalerhöhung einer Gesellschaft, sofern das 
Konto die folgenden Anforderungen erfüllt: 

  aa) das Konto wird ausschließlich zur Einlage von Kapital verwendet, 
das gemäß den gesetzlichen Vorschriften für die Gründung oder 
Kapitalerhöhung einer Gesellschaft verwendet werden soll, 

  bb) alle auf dem Konto gehaltenen Beträge werden gesperrt, bis das 
meldende Finanzinstitut eine unabhängige Bestätigung über die 
Gründung oder Kapitalerhöhung erhält, 

  cc) das Konto wird nach der Gründung oder Kapitalerhöhung 
geschlossen oder in ein Konto auf den Namen der Gesellschaft 
umgewandelt, 

  dd) Rückzahlungen, die sich aus einer gescheiterten Gründung oder 
Kapitalerhöhung ergeben, werden ohne Gebühren für 
Dienstleister und ähnliche Gebühren ausschließlich an die 
Personen geleistet, die die Beträge eingebracht haben, und 

  ee) das Konto wurde vor nicht mehr als zwölf Monaten eingerichtet. 

  5a. Ein Einlagenkonto, das sämtliches elektronisches Geld repräsentiert, das 
zugunsten eines Kunden gehalten wird, wenn der gleitende 
durchschnittliche 90-Tage-Gesamtkontosaldo oder -wert während eines 
beliebigen Zeitraums von 90 aufeinanderfolgenden Tagen an keinem Tag 
im Kalenderjahr 10 000 US Dollar übersteigt. 

 6. bis 8. …  6. bis 8. … 

Meldepflichtige Person Meldepflichtige Person 

§ 89. Der Ausdruck „meldepflichtige Person“ bedeutet eine Person eines 
teilnehmenden Staates, jedoch nicht 

§ 89. Der Ausdruck „meldepflichtige Person“ bedeutet eine Person eines 
teilnehmenden Staates, jedoch nicht 

 1. eine Kapitalgesellschaft, deren Aktien regelmäßig an einer oder mehreren 
anerkannten Wertpapierbörsen gehandelt werden, 

 1. einen Rechtsträger, dessen Anteile regelmäßig an einer oder mehreren 
anerkannten Wertpapierbörsen gehandelt werden, 

 2. eine Kapitalgesellschaft, die ein verbundener Rechtsträger einer 
Kapitalgesellschaft nach Z 1 ist, 

 2. einen Rechtsträger, der ein verbundener Rechtsträger eines 
Rechtsträgers nach Z 1 ist, 

 3. bis 6. …  3. bis 6. … 
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Beherrschende Personen Beherrschende Personen 

§ 92. (1) ... § 92. (1) ... 

(2) Im Fall eines Trusts bedeutet dieser Ausdruck den oder die Treugeber, 
den oder die Treuhänder, (gegebenenfalls) den Protektor oder die Protektoren, 
den oder die Begünstigten oder die Begünstigtenklasse(n) sowie jede/alle 
sonstige(n) natürliche(n) Person(en), die den Trust tatsächlich beherrscht bzw. 
beherrschen. 

(2) Im Fall eines Trusts bedeutet dieser Ausdruck den oder die Treugeber, 
den oder die Treuhänder, (gegebenenfalls) den Protektor oder die Protektoren, 
den oder die Begünstigten oder die Begünstigtenklasse(n) sowie jede/alle 
sonstige(n) natürliche(n) Person(en), die den Trust tatsächlich beherrscht bzw. 
beherrschen, unabhängig vom Wert der Zuwendungen von dem Trust. 

(3) Im Fall eines Rechtsgebildes, das kein Trust ist, bedeutet dieser 
Ausdruck Personen in gleichwertigen oder ähnlichen Positionen wie den in 
Abs. 2 erwähnten. 

(3) Im Fall eines Rechtsgebildes, das kein Trust ist, bedeutet dieser 
Ausdruck Personen in gleichwertigen oder ähnlichen Positionen wie den in 
Abs. 2 erwähnten, unabhängig vom Wert der Zuwendungen von dem 
Rechtsgebilde. 

(4) ... (4) ... 

Verletzung der Meldepflicht Verletzung der Meldepflicht 

§ 107. (1) Wer vorsätzlich eine Meldeverpflichtung nach § 3 dadurch 
verletzt, dass 

§ 107. (1) Eines Finanzvergehens  

 1. eine Meldung nicht fristgerecht erstattet wird, oder  

 2. meldepflichtige Personen nicht gemeldet werden, oder  

 3. Angaben, die zur Identifikation einer Person, insbesondere Angaben zum 
Namen, zur Adresse oder zum Geburtsdatum, erforderlich sind nicht 
oder unrichtig gemeldet werden, oder 

 

 4. Angaben zur Ansässigkeit oder zum zu meldenden Betrag nicht oder 
unrichtig gemeldet werden, 

 

macht sich eines Finanzvergehens schuldig und ist mit Geldstrafe bis zu 
200 000 Euro zu bestrafen. 

macht sich schuldig, wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Meldepflicht 
nach den §§ 3, 4 oder 4a dadurch verletzt, dass eine Meldung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht fristgerecht erstattet wird.  

(2) Wer die Tat nach Abs. 1 grob fahrlässig begeht, ist mit Geldstrafe bis zu 
100 000 Euro zu bestrafen. 

(2) Das Finanzvergehen wird mit Geldstrafe geahndet, deren Höchstmaß bei 
vorsätzlicher Begehung 200 000 Euro, bei grob fahrlässiger Begehung 100 000 
Euro beträgt. 

Verletzung der Sorgfaltsverpflichtung Verletzung der Sorgfaltsverpflichtung 

§ 108. (1) Wer, ohne den Tatbestand des § 107 zu verwirklichen, vorsätzlich 
die Aufbewahrungspflicht nach § 7a oder die Sorgfaltsverpflichtungen nach den 
Hauptstücken 3 bis 7 verletzt, macht sich eines Finanzvergehens schuldig und ist 

§ 108. (1) Wer, ohne den Tatbestand des § 107 zu verwirklichen, vorsätzlich 
die An- und Abmeldungspflicht nach § 1a, die Aufbewahrungspflicht nach § 7a 
oder die Sorgfaltsverpflichtungen nach den Hauptstücken 3 bis 7 verletzt, macht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
mit einer Geldstrafe bis zu 20 000 Euro zu bestrafen. sich eines Finanzvergehens schuldig und ist mit einer Geldstrafe bis zu 

20 000 Euro zu bestrafen. 

(2) … (2) … 

Missbrauch  

§ 108a. Verletzung der Pflichten der Kontoinhaber und der sonstigen Kunden 

 § 108a. Wer vorsätzlich entgegen § 5a die erforderlichen Unterlagen und 
Informationen dem meldenden Finanzinstitut nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig zur Verfügung stellt, macht sich einer Finanzordnungswidrigkeit 
schuldig und ist mit einer Geldstrafe bis zu 5 000 Euro zu bestrafen. 

 Missbrauch 

(1) Durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des privaten Rechts 
kann die Meldepflicht nicht umgangen werden. 

§ 108b. (1) Durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des privaten 
Rechts kann die Meldepflicht nicht umgangen werden. 

(2) Missbrauch liegt vor, wenn eine rechtliche Gestaltung, die einen oder 
mehrere Schritte umfassen kann, oder eine Abfolge rechtlicher Gestaltungen im 
Hinblick auf die wirtschaftliche Zielsetzung unangemessen ist. Unangemessen 
sind solche Gestaltungen, die unter Außerachtlassung der damit verbundenen 
Umgehung einer Meldung gemäß § 3 nicht mehr sinnvoll erscheinen, weil der 
wesentliche Zweck in der Vermeidung der Meldung gemäß § 3 besteht. 

(2) Missbrauch liegt vor, wenn eine rechtliche Gestaltung, die einen oder 
mehrere Schritte umfassen kann, oder eine Abfolge rechtlicher Gestaltungen im 
Hinblick auf die wirtschaftliche Zielsetzung unangemessen ist. Unangemessen 
sind solche Gestaltungen, die unter Außerachtlassung der damit verbundenen 
Umgehung einer Meldung gemäß § 3 nicht mehr sinnvoll erscheinen, weil der 
wesentliche Zweck in der Vermeidung der Meldung gemäß § 3 besteht. 

(3) Wird ein meldendes Finanzinstitut von einem behördlich festgestellten 
„Missbrauch“ informiert, so ist die Meldung gemäß § 3 so zu erstellen, wie sie 
bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen, Tatsachen und Verhältnissen 
angemessenen rechtlichen Gestaltung zu erstellen wäre. 

(3) Wird ein meldendes Finanzinstitut von einem behördlich festgestellten 
„Missbrauch“ informiert, so ist die Meldung gemäß § 3 so zu erstellen, wie sie 
bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen, Tatsachen und Verhältnissen 
angemessenen rechtlichen Gestaltung zu erstellen wäre. 

Übermittlung der gemeldeten Informationen an ausländische Behörden Übermittlung der gemeldeten Informationen an ausländische Behörden 

§ 112. (1) … § 112. (1) … 

 (1a) Ungeachtet des Abs. 1 übermittelt der Bundesminister für Finanzen 
jährlich innerhalb von neun Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres, auf das 
sich die Informationen beziehen, nach einem automatisierten Verfahren der 
zuständigen Behörde jedes teilnehmenden Staats folgende zusätzlichen 
Informationen: 

  1. die Information, ob der Kontoinhaber eine gültige Selbstauskunft 
vorgelegt hat (§ 3 Abs. 1 Z 1 lit. f), 

  2. die Funktion(en), aufgrund derer jede meldepflichtige Personen eine 
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beherrschende Person des Rechtsträgers ist (§ 3 Abs. 1 Z 2 lit. e 
sublit. ff), und ob für jede meldepflichtige Person eine gültige 
Selbstauskunft vorgelegt wurde (§ 3 Abs. 1 Z 2 lit. e sublit. gg), 

  3. die Information, ob es sich bei dem Konto um ein gemeinschaftliches 
Konto handelt, einschließlich der Anzahl der gemeinsamen Kontoinhaber 
(§ 3 Abs. 1 Z 3), 

  4. die Art des Kontos und die Information, ob es sich bei dem Konto um ein 
bestehendes Konto oder ein Neukonto handelt (§ 3 Abs. 2 Z 1), 

  5. bei Eigenkapitalbeteiligungen an einem Investmentunternehmen, bei dem 
es sich um ein Rechtsgebilde handelt, die Funktion(en), aufgrund derer 
die meldepflichtige Person ein Anteilseigner ist (§ 3 Abs. 4 Z 2). 

(2) ... (2) ... 

 (2a) Die nach Abs. 1a zu übermittelnden Informationen beziehen sich auf 
Besteuerungszeiträume ab dem 1. Jänner 2026. 

(3) Ungeachtet des Abs. 1 erfolgt eine Übermittlung der Informationen 
gemäß § 3 nur an die zuständige Behörde jener teilnehmenden Staaten gemäß 
§ 91 Z 2, welche die in § 7 der mehrseitigen Vereinbarung vom 29. Oktober 
2014, BGBl. III Nr. 182/2017, über den automatischen Austausch von 
Informationen über Finanzkonten (OECD-MCAA) geforderten Voraussetzungen 
erfüllen. 

(3) Ungeachtet der Abs. 1 und 1a erfolgt eine Übermittlung der 
Informationen gemäß § 3 nur an die zuständige Behörde jener teilnehmenden 
Staaten gemäß § 91 Z 2, welche die in § 7 der mehrseitigen Vereinbarung vom 
29. Oktober 2014, BGBl. III Nr. 182/2017, über den automatischen Austausch 
von Informationen über Finanzkonten (OECD-MCAA) geforderten 
Voraussetzungen erfüllen. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 117. (1) bis (6) … § 117. (1) bis (6) … 

 (7) §§ 1, 1a, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 46, 58, 59, 60, 61a, 61b, 61c, 61d, 61e, 61f, 
72, 79, 87, 89, 107, 108 und 112, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2025, treten mit 1. Jänner 2026 in Kraft. 

 (8) § 92 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 tritt mit 
10. Juli 2027 in Kraft. 
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Artikel 3 

Änderung des EU-Amtshilfegesetzes 

Anwendungsbereich und anzuwendendes Recht Anwendungsbereich und anzuwendendes Recht 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Durchführung der Amtshilfe 
zwischen Österreich und den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(Mitgliedstaaten) beim Austausch von Informationen, die für die Anwendung und 
Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts der Mitgliedstaaten über die in Abs. 2 
genannten Steuern auf Grund der Richtlinie 2011/16/EU über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG, ABl. Nr. L 64 vom 11.03.2011 S. 1, 
zuletzt geändert durch die Richtlinie (EU) 2021/514, ABl. Nr. L 104 vom 
25.03.2021 S. 1 (im Folgenden: Amtshilferichtlinie), voraussichtlich erheblich 
sind. Soweit in diesem Bundesgesetz, ausgenommen in § 4 Abs. 6, auf 
Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Durchführung der Amtshilfe 
zwischen Österreich und den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(Mitgliedstaaten) beim Austausch von Informationen, die für die Anwendung und 
Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts der Mitgliedstaaten über die in Abs. 2 
genannten Steuern auf Grund der Richtlinie 2011/16/EU über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG, ABl. Nr. L 64 vom 11.03.2011 S. 1, 
zuletzt geändert durch die Richtlinie (EU) 2025/872, ABl. Nr. L vom 06.05.2025 
S. 1 (im Folgenden: Amtshilferichtlinie), voraussichtlich erheblich sind. Soweit in 
diesem Bundesgesetz, ausgenommen in § 4 Abs. 6, auf Bestimmungen anderer 
Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet der Ausdruck § 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet der Ausdruck 

 1. bis 15. …  1. bis 15. … 

 16. „grenzüberschreitende Vorbescheide“ Vereinbarungen, Mitteilungen 
oder andere Instrumente oder andere Maßnahmen mit ähnlicher 
Wirkung, auch wenn sie im Zuge einer Steuerprüfung erteilt bzw. 
getroffen, geändert oder erneuert werden, sofern sie die folgenden 
Voraussetzungen erfüllen: 

 16. „grenzüberschreitende Vorbescheide“ Vereinbarungen, Mitteilungen 
oder andere Instrumente oder andere Maßnahmen mit ähnlicher 
Wirkung, auch wenn sie im Zuge einer Steuerprüfung erteilt bzw. 
getroffen, geändert oder erneuert werden, sofern sie die folgenden 
Voraussetzungen erfüllen: 

 a) bis c) …  a) bis c) … 

 d) sie beziehen sich auf eine grenzüberschreitende Transaktion oder auf 
die Frage, ob durch die Tätigkeiten, denen eine Person in einem 
anderen Staat oder Gebiet nachgeht, eine Betriebsstätte gegründet 
wird oder nicht, und 

 d) sie beziehen sich auf eine grenzüberschreitende Transaktion oder auf 
die Frage, ob durch die Tätigkeiten, denen eine Person in einem 
anderen Staat oder Gebiet nachgeht, eine Betriebsstätte gegründet 
wird oder nicht, oder auf die Frage, ob eine natürliche Person in dem 
Mitgliedstaat, der den Vorbescheid erteilt, steuerlich ansässig ist oder 
nicht, und 

 e) ...  e) ... 
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Die grenzüberschreitende Transaktion kann unter anderem Investitionen, 
die Bereitstellung von Waren, Dienstleistungen oder Kapital oder den 
Einsatz materieller oder immaterieller Güter umfassen, wobei der 
Empfänger des grenzüberschreitenden Vorbescheids nicht unmittelbar 
beteiligt sein muss; 

Die grenzüberschreitende Transaktion kann unter anderem Investitionen, 
die Bereitstellung von Waren, Dienstleistungen oder Kapital oder den 
Einsatz materieller oder immaterieller Güter umfassen, wobei der 
Empfänger des grenzüberschreitenden Vorbescheids nicht unmittelbar 
beteiligt sein muss; 

 17. bis 23. …  17. bis 23. … 

  24. „Dividenden von Unternehmen, deren Anteile nicht in einem 
Bankdepotkonto verwahrt werden“ bezeichnet Dividenden oder sonstige 
in Österreich als Dividenden behandelte Einkünfte, die auf ein anderes 
Konto als ein Verwahrkonto im Sinne von § 73 Gemeinsamer 
Meldestandard-Gesetz – GMSG, BGBl. I. Nr. 116/2015, eingezahlt oder 
diesem gutgeschrieben werden. 

  25. „Lebensversicherungsprodukte, die nicht von anderen Rechtsakten der 
Union über den Austausch von Informationen oder vergleichbare 
Maßnahmen erfasst sind“ sind für Zwecke des § 7 Abs. 1 Z 3 
Versicherungsverträge, mit Ausnahme von rückkaufsfähigen 
Versicherungsverträgen, die gemäß § 77 GMSG, BGBl. I. Nr. 116/2015, 
meldepflichtig sind und bei denen Leistungen aus den Verträgen im 
Todesfall eines Versicherungsnehmers zu zahlen sind. 

(2) ... (2) ... 

Automatischer Informationsaustausch Automatischer Informationsaustausch 

§ 7. (1) Das zentrale Verbindungsbüro übermittelt im Wege des 
automatischen Informationsaustausches der zuständigen Behörde jedes anderen 
Mitgliedstaats Informationen, die über ansässige Personen des anderen 
Mitgliedstaats in Bezug auf die folgenden bestimmten Arten von Einkünften und 
Vermögen unter Angabe der ausländischen Steuernummer, wie sie der 
österreichischen zuständigen Behörde verfügbar sind: 

§ 7. (1) Das zentrale Verbindungsbüro übermittelt im Wege des 
automatischen Informationsaustausches der zuständigen Behörde jedes anderen 
Mitgliedstaats Informationen, die über ansässige Personen des anderen 
Mitgliedstaats in Bezug auf die folgenden bestimmten Arten von Einkünften und 
Vermögen unter Angabe der ausländischen Steuernummer, wie sie der 
österreichischen zuständigen Behörde verfügbar sind: 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 

  7. Dividenden von Unternehmen, deren Anteile nicht in einem 
Bankdepotkonto verwahrt werden, bei denen es sich nicht um Einkünfte 
aus Dividenden handelt, die gemäß Artikel 4, 5 oder 6 der Richtlinie 
2011/96/EU über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und 
Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten, ABl. Nr. L 345 vom 
29.12.2011 S. 8ff von der Körperschaftsteuer befreit sind. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) bis (7) … (2) bis (7) … 

 (8) Die Durchführung des durch die Richtlinie (EU) 2023/2226 zur 
Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum 
automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung, 
ABl. L vom 24.10.2023, eingeführten verpflichtenden automatischen Austauschs 
der von meldenden Anbietern von Krypto-Dienstleistungen gemeldeten 
Informationen richtet sich nach den Bestimmungen des Krypto-
Meldepflichtgesetzes – Krypto-MPfG, BGBl. I Nr. xxx/2025. 

Umfang und Voraussetzungen des automatischen Informationsaustauschs 
über grenzüberschreitende Vorbescheide und Vorabverständigungen über 

die Verrechnungspreisgestaltung 

Umfang und Voraussetzungen des automatischen Informationsaustauschs 
über grenzüberschreitende Vorbescheide und Vorabverständigungen über 

die Verrechnungspreisgestaltung 

§ 7a. (1) bis (3) ... § 7a. (1) bis (3) ... 

(4) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht in Fällen, in denen ein 
grenzüberschreitender Vorbescheid ausschließlich die Steuerangelegenheiten 
einer oder mehrerer natürlicher Personen betrifft. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht in Fällen, in denen ein 
grenzüberschreitender Vorbescheid ausschließlich die Steuerangelegenheiten 
einer oder mehrerer natürlicher Personen betrifft, es sei denn, ein solcher 
grenzüberschreitender Vorbescheid wurde nach dem 1. Jänner 2026 erteilt, 
geändert oder erneuert und: 

  a) der Betrag der Transaktion oder der Reihe von Transaktionen des 
grenzüberschreitenden Vorbescheids übersteigt 1 500 000 Euro (oder 
den entsprechenden Betrag in einer anderen Währung), sofern dieser 
Betrag im grenzüberschreitenden Vorbescheid angegeben ist, oder 

  b) in dem grenzüberschreitenden Vorbescheid wird festgestellt, ob eine 
Person in dem Mitgliedstaat, der den Vorbescheid erteilt, steuerlich 
ansässig ist oder nicht. 

 Für Zwecke der lit. a und unbeschadet des im grenzüberschreitenden 
Vorbescheid genannten Betrags umfasst der Betrag des grenzüberschreitenden 
Vorbescheids im Falle einer Reihe von Transaktionen, die verschiedene Waren, 
Dienstleistungen oder Vermögenswerte betreffen, den zugrundeliegenden 
Gesamtwert. Die Beträge werden nicht aggregiert, wenn dieselben Waren, 
Dienstleistungen oder Vermögenswerte Gegenstand mehrerer Transaktionen 
sind. 

 Ungeachtet der lit. b schließt der Austausch von Informationen über 
grenzüberschreitende Vorbescheide, die natürliche Personen betreffen, keine 
Vorbescheide über die Quellenbesteuerung in Bezug auf Einkünfte nicht in 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Österreich steuerlich ansässiger Personen aus unselbstständiger Arbeit, 
Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen oder Ruhegehälter ein. 

(5) ... (5) ... 

(6) Die von einem Mitgliedstaat gemäß den Abs. 1 und 2 zu übermittelnden 
Informationen müssen Folgendes umfassen: 

(6) Die von einem Mitgliedstaat gemäß den Abs. 1 und 2 zu übermittelnden 
Informationen müssen Folgendes umfassen: 

 a) Angaben zu der Person – mit Ausnahme von natürlichen Personen – 
und gegebenenfalls zu der Gruppe von Personen, der sie angehört; 

 a) Angaben zu der Person, einschließlich der vom Mitgliedstaat der 
Ansässigkeit vergebenen Steueridentifikationsnummer(n) – mit 
Ausnahme von natürlichen Personen, es sei denn, der 
grenzüberschreitende Bescheid wird gemäß Abs. 4 übermittelt – und 
gegebenenfalls zu der Gruppe von Personen, der sie angehört; 

 b) eine Zusammenfassung des Inhalts des grenzüberschreitenden 
Vorbescheids bzw. der Vorabverständigung über die 
Verrechnungspreisgestaltung, einschließlich einer abstrakt gehaltenen 
Beschreibung der relevanten Geschäftstätigkeiten oder Transaktionen 
oder Reihen von Transaktionen und aller anderen Informationen, die 
der zuständigen Behörde bei der Bewertung eines potenziellen 
Steuerrisikos behilflich sein könnten, die nicht zur Preisgabe eines 
Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnisses oder eines 
Geschäftsverfahrens oder zur Preisgabe von Informationen führt, 
welche die öffentliche Ordnung verletzen würde; 

 b) eine Zusammenfassung des Inhalts des grenzüberschreitenden 
Vorbescheids oder der Vorabverständigung über die 
Verrechnungspreisgestaltung, einschließlich einer Beschreibung der 
relevanten Geschäftstätigkeiten oder Transaktionen oder Reihen von 
Transaktionen und aller anderen Informationen, die der zuständigen 
Behörde bei der Bewertung eines potenziellen Steuerrisikos behilflich 
sein könnten, ohne zur Preisgabe eines Handels-, Gewerbe- oder 
Berufsgeheimnisses oder eines Geschäftsverfahrens oder zur 
Preisgabe von Informationen zu führen, die die öffentliche Ordnung 
verletzen würde; 

 c) bis j) …  c) bis j) … 

 k) gegebenenfalls Identifizierungsangaben zu allen Personen – mit 
Ausnahme von natürlichen Personen – in den anderen Mitgliedstaaten, 
die voraussichtlich von dem grenzüberschreitenden Vorbescheid oder 
der Vorabverständigung über die Verrechnungspreisgestaltung 
betroffen sind (sowie Angaben dazu, zu welchen Mitgliedstaaten die 
betreffenden Personen in Beziehung stehen), und 

 k) gegebenenfalls Identifizierungsangaben zu allen Personen, 
einschließlich der vom Mitgliedstaat der Ansässigkeit vergebenen 
Steueridentifikationsnummer(n) – mit Ausnahme von natürlichen 
Personen, es sei denn, der grenzüberschreitende Bescheid wird gemäß 
Abs. 4 übermittelt – in den anderen Mitgliedstaaten, die 
voraussichtlich von dem grenzüberschreitenden Vorbescheid oder der 
Vorabverständigung über die Verrechnungspreisgestaltung betroffen 
sind (sowie Angaben dazu, zu welchen Mitgliedstaaten die 
betreffenden Personen in Beziehung stehen), und 

 l) ...  l) ... 

(7) bis (9) … (7) bis (9) … 

Verwendung und Weitergabe von Informationen und Schriftstücken Verwendung und Weitergabe von Informationen und Schriftstücken 

§ 15. (1) Die Informationen, die nach Maßgabe der Amtshilferichtlinie in § 15. (1) Die Informationen, die nach Maßgabe der Amtshilferichtlinie in 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
irgendeiner Form zwischen Mitgliedstaaten übermittelt werden, unterliegen der 
Geheimhaltungspflicht und genießen den Schutz, den das innerstaatliche Recht 
des Mitgliedstaats, der sie erhalten hat, für vergleichbare Informationen gewährt. 
Diese Informationen dürfen zur Bewertung, Anwendung und Durchsetzung des 
innerstaatlichen Rechts der Mitgliedstaaten betreffend die in § 1 Abs. 2 genannten 
Steuern, sowie die Mehrwertsteuer und andere indirekte Steuern, verwendet 
werden. 

irgendeiner Form zwischen Mitgliedstaaten übermittelt werden, unterliegen der 
Geheimhaltungspflicht und genießen den Schutz, den das innerstaatliche Recht 
des Mitgliedstaats, der sie erhalten hat, für vergleichbare Informationen gewährt. 
Diese Informationen dürfen zur Bewertung, Anwendung und Durchsetzung des 
innerstaatlichen Rechts der Mitgliedstaaten betreffend die in § 1 Abs. 2 genannten 
Steuern, sowie die Umsatzsteuer und andere indirekte Steuern, Zölle und die 
Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, verwendet 
werden. 

(2) ... (2) ... 

(3) Mit Zustimmung der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, die im 
Rahmen der Amtshilferichtlinie Informationen übermittelt, und nur insoweit, als 
dies nach dem innerstaatlichen Recht des Mitgliedstaats der zuständigen Behörde, 
die die Informationen erhält, zulässig ist, dürfen die im Rahmen der 
Amtshilferichtlinie erhaltenen Informationen und Schriftstücke für andere als in 
Abs. 1 genannte Zwecke verwendet werden. Diese Zustimmung wird erteilt, 
wenn die Informationen in dem Mitgliedstaat der zuständigen Behörde, die die 
Informationen übermittelt, für ähnliche Zwecke verwendet werden dürfen. 

(3) Mit Zustimmung der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, die im 
Rahmen der Amtshilferichtlinie Informationen übermittelt, und nur insoweit, als 
dies nach dem innerstaatlichen Recht des Mitgliedstaats der zuständigen Behörde, 
die die Informationen erhält, zulässig ist, dürfen die im Rahmen der 
Amtshilferichtlinie erhaltenen Informationen und Schriftstücke für andere als in 
Abs. 1 und 2 genannte Zwecke verwendet werden. Diese Zustimmung wird 
erteilt, wenn die Informationen in dem Mitgliedstaat der zuständigen Behörde, die 
die Informationen übermittelt, für ähnliche Zwecke verwendet werden dürfen. 

(3a) bis (6) … (3a) bis (6) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 22. (1) bis (5) ... § 22. (1) bis (5) ... 

 (6) §§ 1, 7, 7a und § 15, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2025, treten mit 1. Jänner 2026 in Kraft. 

Artikel 4 

Änderung des Verrechnungspreisdokumentationsgesetzes 

Zeitlicher Anwendungsbereich Zeitlicher Anwendungsbereich 

§ 15. (1) und (2) … § 15. (1) und (2) … 
  

 (3) Die Anlage 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 
tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft. 

Anlage 2 Anlage 2 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

 

 

 

Artikel 5 

Änderung des EU- Meldepflichtgesetzes 

Umsetzung von Unionsrecht Umsetzung von Unionsrecht 

§ 1. Mit diesem Bundesgesetz wird die Richtlinie (EU) 2018/822 zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2011/16 bezüglich des verpflichtenden 
automatischen Informationsaustausches im Bereich der Besteuerung über 
meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen, ABl. Nr. L 139 vom 
05.06.2018 S. 1, in österreichisches Recht umgesetzt. 

§ 1. Mit diesem Bundesgesetz werden die Richtlinie (EU) 2018/822, ABl. 
Nr. L 139 vom 05.06.2018 S. 1, sowie die Richtlinie (EU) 2023/2226, ABl. 
Nr. L 2023/2226 vom 24.10.2023, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2011/16 S. 1 
bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaustausches im Bereich 
der Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen in 
österreichisches Recht umgesetzt. 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 3. Für die Zwecke dieses Bundesgesetzes bedeutet der Ausdruck § 3. Für die Zwecke dieses Bundesgesetzes bedeutet der Ausdruck 

 1. bis 12. ...  1. bis 12. ... 

  13. „Klient“ einen Intermediär oder relevanten Steuerpflichtigen, der im 
Zusammenhang mit einer meldepflichtigen grenzüberschreitenden 
Gestaltung Dienstleistungen, einschließlich Unterstützung, Beratung, 
Rechtsberatung oder Anleitung, von einem Intermediär erhält, der in 
Österreich einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Befreiung von der Meldepflicht Befreiung von der Meldepflicht 

§ 11. (1) Ein Intermediär gemäß § 3 Z 3 ist von seiner Meldepflicht (§ 7) 
befreit, wenn er in Österreich einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht 
unterliegt und der Intermediär von seiner Verschwiegenheitspflicht nicht 
entbunden worden ist. Das gilt nicht, wenn der Intermediär nicht im Rahmen der 
für seinen Beruf geltenden gesetzlichen Bestimmungen tätig wird. 

§ 11. (1) Ein Intermediär gemäß § 3 Z 3 ist von seiner Meldepflicht (§ 7) 
befreit, wenn er in Österreich einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht nach 
der Notariatsordnung, RGBl. Nr. 75/1871, der Rechtsanwaltsordnung, BGBl. 
Nr. RGBl. Nr. 96/1868, oder dem Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017, BGBl. I 
Nr. 137/2017, unterliegt und der Intermediär von seiner Verschwiegenheitspflicht 
nicht entbunden worden ist. Das gilt nicht, wenn der Intermediär nicht im 
Rahmen der für seinen Beruf geltenden gesetzlichen Bestimmungen tätig wird. 

(2) Ist der Intermediär gemäß Abs. 1 von seiner Meldepflicht befreit, hat er 
unverzüglich einen anderen beteiligten Intermediär im Sinne des § 3 Z 3 oder 
eines anderen Mitgliedstaates von seiner Befreiung zu informieren. 

(2) Ist der Intermediär gemäß Abs. 1 von seiner Meldepflicht befreit, hat er 
unverzüglich seine Klienten, sofern es sich bei diesen Klienten um Intermediäre 
im Sinne des § 3 Z 3 handelt, oder mangels solcher Intermediäre, den relevanten 
Steuerpflichtigen, sofern der Klient der relevante Steuerpflichtige im Sinne des 
§ 3 Z 9 ist, von seiner Befreiung zu informieren. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

Inhalt der Meldung einer meldepflichtigen Gestaltung Inhalt der Meldung einer meldepflichtigen Gestaltung 

§ 16. (1) Die Meldung einer meldepflichtigen Gestaltung hat Folgendes zu 
enthalten: 

§ 16. (1) Die Meldung einer meldepflichtigen Gestaltung hat Folgendes zu 
enthalten: 

 1. Angaben zu allen beteiligten Intermediären und allen relevanten 
Steuerpflichtigen, einschließlich 

 1. Angaben zu allen beteiligten Intermediären, ausgenommen jene, die nach 
§ 11 Abs. 1 von der Meldepflicht befreit sind, und allen relevanten 
Steuerpflichtigen, einschließlich 

 a) Angaben zu deren Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, steuerlicher 
Ansässigkeit und Steueridentifikationsnummer bei natürlichen 
Personen oder 

 a) Angaben zu deren Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, steuerlicher 
Ansässigkeit und Steueridentifikationsnummer bei natürlichen 
Personen oder 

 b) Angaben zu deren Namen, Sitz oder Ort der Geschäftsleitung, 
steuerlicher Ansässigkeit und Steueridentifikationsnummer bei 
juristischen Personen oder Personenvereinigungen, 

 b) Angaben zu deren Namen, Sitz oder Ort der Geschäftsleitung, 
steuerlicher Ansässigkeit und Steueridentifikationsnummer bei 
juristischen Personen oder Personenvereinigungen, 

 2. bis 5. …  2. bis 5. … 

 6. eine abstrakte Beschreibung der relevanten Geschäftstätigkeiten, sofern 
diese Beschreibung nicht zur Preisgabe eines Handels-, Gewerbe- oder 
Berufsgeheimnisses oder eines Geschäftsverfahrens führt oder die 
Preisgabe dieser Informationen die öffentliche Ordnung verletzen würde, 

 6. eine Beschreibung der relevanten Geschäftstätigkeiten, sowie alle 
sonstigen Informationen, die den zuständigen Behörden bei der 
Beurteilung eines Steuerrisikos helfen könnten, sofern diese weder zur 
Preisgabe eines Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnisses oder eines 
Geschäftsverfahrens noch zur Preisgabe von Informationen führen, die 
die öffentliche Ordnung verletzen würde, 

 7. bis 11. …  7. bis 11. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 12. Angaben zu allen anderen Personen, die von der meldepflichtigen 
Gestaltung betroffen sind oder potenziell betroffen sind, einschließlich 
des Mitgliedstaates ihrer steuerlichen Ansässigkeit. 

 12. Angaben zu allen anderen Personen, die von der meldepflichtigen 
Gestaltung betroffen sind oder potenziell betroffen sind, einschließlich 
des Mitgliedstaates ihrer steuerlichen Ansässigkeit und ihrer von ihrem 
Ansässigkeitsmitgliedstaat erteilten Steueridentifikationsnummer. 

(2) ... (2) ... 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 27. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 2020 in Kraft. § 27. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 2020 in Kraft. 

§ 7 Abs. 3 ist erstmals ab dem 1. Jänner 2023 (2) § 7 Abs. 3 ist erstmals ab dem 1. Jänner 2023 anzuwenden. 

anzuwenden. (3) § 11 Abs. 1 und Abs. 2 und § 16 Abs. 1 Z 1, 6 und 12, jeweils in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025, sind erstmals ab dem 
1. Jänner 2026 anzuwenden. 

Artikel 6 

Änderung des Digitale Plattformen-Meldepflichtgesetzes 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

 § 1. bis 10. …  § 1. bis 10. …. 
 § 11. Antrag auf Löschung aus dem zentralen Register  § 11. Löschung aus dem zentralen Register 
 § 12. bis 35. …  § 12. bis 35. … 

Sonstige Begriffsbestimmungen Sonstige Begriffsbestimmungen 

§ 6. Für Zwecke dieses Bundesgesetzes bedeutet der Ausdruck § 6. Für Zwecke dieses Bundesgesetzes bedeutet der Ausdruck 

 1. bis 9. …  1. bis 9. … 

 10. „staatlicher Identifizierungsdienst“ einen elektronischen Prozess, 
bereitgestellt von teilnehmenden Staaten oder der Europäischen Union 
für Zwecke der Bestätigung der steuerlichen Identität und Ansässigkeit 
des Anbieters; 

 10. „Identifizierungsdienst“ ein elektronisches Verfahren, das ein 
teilnehmender Staat oder die Union einem meldenden Plattformbetreiber 
zur Feststellung der Identität und der steuerlichen Ansässigkeit eines 
Anbieters unentgeltlich zur Verfügung stellt. 

 11. bis 14. …  11. bis 14. … 

 15. „teilnehmender Staat“  15. „teilnehmender Staat“ 

 a) …  a) … 

 b) ein Drittland, welches Vertragspartei eines internationalen 
Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen ist 
und mit dem eine bi- oder multilaterale internationale Vereinbarung 

 b) ein Drittland, welches Vertragspartei eines internationalen 
Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen ist 
und mit dem eine bi- oder multilaterale internationale Vereinbarung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zur Verpflichtung des automatischen Austauschs der in § 13 
genannten Informationen besteht. 

zur Verpflichtung des automatischen Austauschs der in § 13 
genannten Informationen besteht und der die Voraussetzungen des § 7 
DPI-OECD-MCAA erfüllt. Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des 
Nationalrates mit Verordnung festzulegen, welche Staaten als 
teilnehmende Staaten gemäß Z 15 gelten. 

 16. ...  16. ... 

Antrag auf Löschung aus dem zentralen Register Löschung aus dem zentralen Register 

§ 11. Das Finanzamt Österreich hat die Löschung von in Österreich 
registrierten meldenden Plattformbetreibern aus dem zentralen Register (§ 6 Z 16) 
zu beantragen, wenn einer der folgenden Umstände vorliegt: 

§ 11. Das Finanzamt Österreich hat die Löschung von in Österreich 
registrierten meldenden Plattformbetreibern aus dem zentralen Register (§ 6 Z 16) 
vorzunehmen, wenn einer der folgenden Umstände vorliegt: 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. … 

Meldepflichtige Informationen Meldepflichtige Informationen 

§ 13. (1) … § 13. (1) … 

(2) Sofern für die Identifizierung des meldepflichtigen Anbieters ein 
staatlicher Identifizierungsdienst gemäß § 6 Z 10 in Anspruch genommen wurde, 
gelten die Meldepflichten nach Abs. 1 Z 5 lit. b bis e sowie Z 6 lit. b bis f durch 
die Angabe der Identifizierungsnummer als erfüllt. 

(2) Sofern für die Identifizierung des meldepflichtigen Anbieters ein 
Identifizierungsdienst gemäß § 6 Z 10 in Anspruch genommen wurde, gelten die 
Meldepflichten nach Abs. 1 Z 5 lit. b bis e sowie Z 6 lit. b bis f durch die Angabe 
der Kennung des Identifizierungsdienstes und des Mitgliedstaates/der 
Mitgliedstaaten der Ausstellung als erfüllt. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

Erhebung von Informationen Erhebung von Informationen 

§ 18. (1) … § 18. (1) … 

(2) Abweichend von § 14 ist der meldende Plattformbetreiber nicht 
verpflichtet 

(2) Abweichend von § 14 ist der meldende Plattformbetreiber nicht 
verpflichtet 

 1. bei natürlichen Personen den Vor- und Nachnamen gemäß § 13 Abs. 1 
Z 5 lit. a und bei Rechtsträgern den eingetragenen Namen gemäß § 13 
Abs. 1 Z 6 lit. a zu erheben, wenn dem meldenden Plattformbetreiber 
eine direkte Bestätigung der Identität und der Ansässigkeit des Anbieters 
durch einen bereitgestellten staatlichen Identifizierungsdienst gemäß § 6 
Z 10 vorliegt; 

 1. die Informationselemente, die nach § 13 Abs. 1 zu erheben sind, zu 
melden, sofern er diese einer zuständigen Behörde meldet, die einen 
Identifizierungsdienst nutzt und sich zur Feststellung der Identität und 
jeglicher steuerlichen Ansässigkeit des Anbieters auf eine entsprechende 
direkte Bestätigung durch diesen stützt. 

 2. und 3. …  2. und 3. … 

(3) … (3) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 35. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft. § 35. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft. 

 (2) §§ 6, 11 und 13, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2025, sind erstmals ab dem 1. Jänner 2026 anzuwenden. 

Artikel 7 

Änderungen des Bankwesengesetz 

IX. Bankgeheimnis IX. Bankgeheimnis 

§ 38. (1) ... § 38. (1) ... 

(2) Die Verpflichtung zur Wahrung des Bankgeheimnisses besteht nicht (2) Die Verpflichtung zur Wahrung des Bankgeheimnisses besteht nicht 

 1. bis 9. …  1. bis 9. … 

 10. für Zwecke des automatischen Informationsaustausches von 
Informationen über Finanzkonten gemäß dem Gemeinsamer 
Meldestandard-Gesetz – GMSG, BGBl. I Nr. 116/2015; 

10. für Zwecke des automatischen Informationsaustausches von 
Informationen über Finanzkonten gemäß dem Gemeinsamer Meldestandard-
Gesetz – GMSG, BGBl. I Nr.116/2015 sowie zur Erfüllung der Sorgfalts- und 
Meldepflichten nach dem Krypto-Meldepflichtgesetz – Krypto-MPfG, BGBl. I Nr. 
xxx/2025; 

 11. bis 15. …  11. bis 15. … 

 16. hinsichtlich der Informationsbereitstellung gemäß § 12 Abs. 2 und 3 des 
Sanktionengesetzes 2024 – SanktG 2024, BGBl. I Nr. 5/2025 und des 
Informationsaustausches gemäß § 12 Abs. 6 und § 14 Abs. 2 
SanktG 2024 jeweils zur Überwachung der Einhaltung von 
Sanktionsmaßnahmen. 

 16. hinsichtlich der Informationsbereitstellung gemäß § 12 Abs. 2 und 3 des 
Sanktionengesetzes 2024 – SanktG 2024, BGBl. I Nr. 5/2025 und des 
Informationsaustausches gemäß § 12 Abs. 6 und § 14 Abs. 2 
SanktG 2024 jeweils zur Überwachung der Einhaltung von 
Sanktionsmaßnahmen; 

  17. für Zwecke der Erfüllung der Meldepflicht sowie des automatischen 
Informationsaustausches von Meldungen gemäß dem EU-
Meldepflichtgesetz, BGBl. I Nr. 91/2019. 

(3) bis (6) ... (3) bis (6) ... 

Inkrafttreten und Vollziehung Inkrafttreten und Vollziehung 

§ 107. (1) bis (118) … § 107. (1) bis (118) … 

 (119) § 38 Abs. 2 Z 10 und 17 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2025, sind erstmals ab dem 1. Jänner 2026 anzuwenden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 8 

Änderung des Kontenregister- und Konteneinschaugesetzes 

Übermittlungen der meldepflichtigen Kredit- und Finanzinstitute Übermittlungen der meldepflichtigen Kredit- und Finanzinstitute 

§ 3. (1) bis (3) ... § 3. (1) bis (3) ... 

(4) Die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften der Abs. 1b und 1c obliegt 
dem zuständigen Finanzamt. 

(4) Die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften des § 3 obliegt dem 
zuständigen Finanzamt. Hierbei sind die für die Erhebung der Abgaben geltenden 
Bestimmungen, wie insbesondere die Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. 
Nr. 194/1961, sinngemäß anzuwenden. Die Meldungen gelten als 
Abgabenerklärungen. 

(5) Die meldepflichtigen Kredit- und Finanzinstitute sind verpflichtet 
geeignete Kontrollmaßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung dieser 
Meldepflichten gemäß § 3 und die Vollständigkeit der Daten im Sinne von § 2 
sicherzustellen. 

(5) Die meldepflichtigen Kredit- und Finanzinstitute sind verpflichtet 
geeignete Kontrollmaßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung dieser 
Meldepflichten gemäß § 3 und die Vollständigkeit der Daten im Sinne von § 2 
sicherzustellen. Die meldepflichtigen Kredit- und Finanzinstitute berichten der 
zuständigen Abgabenbehörde nach Aufforderung im Rahmen von Maßnahmen 
gemäß § 144, § 147 und § 153a BAO über die Kontrollmaßnahmen. 

 (6) Meldepflichtige Kredit- und Finanzinstitute haben dem Bundesminister 
für Finanzen eine berichtigte Meldung elektronisch zu übermitteln, wenn sie vom 
zuständigen Finanzamt dazu aufgefordert werden. 

Auskünfte aus dem Kontenregister Auskünfte aus dem Kontenregister 

§ 4. (1) Auskünfte aus dem Kontenregister sind im Wege elektronischer 
Einsicht zu erteilen: 

§ 4. (1) Auskünfte aus dem Kontenregister sind im Wege elektronischer 
Einsicht zu erteilen: 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 

 7. für sanktionenrechtliche Zwecke der Finanzmarktaufsichtsbehörde und 
dem Bundesminister für Inneres. 

 7. für sanktionenrechtliche Zwecke der Finanzmarktaufsichtbehörde, dem 
Bundesminister für Finanzen und dem Bundesminister für Inneres. 

(1a) bis (7) … (1a) bis (7) … 

Auskunftsverlangen an Kreditinstitute Auskunftsverlangen an Kreditinstitute 

§ 8. (1) … § 8. (1) … 

(2) Auskunftsverlangen bedürfen der Schriftform und sind vom Leiter der 
Abgabenbehörde zu unterfertigen. Auskunftsersuchen und ihre Begründung sind 
im Abgabenakt zu dokumentieren. Auskunftsverlangen der Finanzämter oder des 

(2) Auskunftsverlangen bedürfen der Schriftform und sind vom Leiter der 
Abgabenbehörde zu unterfertigen. Auskunftsverlangen und ihre Begründung sind 
im Abgabenakt zu dokumentieren. Auskunftsverlangen des Finanzamtes 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zollamtes können auch vom Fachbereichsleiter oder der Fachbereichsleiterin 
unterfertigt werden. Auskunftsverlangen des Amtes für Betrugsbekämpfung sind, 
soweit sie im Abgabenverfahren erfolgen, durch die Fachbereichsleiterin oder 
den Fachbereichsleiter der aktenführenden Abgabenbehörde zu unterfertigen. 

Österreich oder des Zollamtes Österreich können auch vom Bereichsleiter 
unterfertigt werden. Auskunftsverlangen des Finanzamtes für Großbetriebe 
können auch vom Fachbereichsleiter unterfertigt werden. Auskunftsverlangen des 
Amtes für Betrugsbekämpfung sind, soweit sie im Abgabenverfahren erfolgen, 
durch den Fachbereichsleiter der aktenführenden Abgabenbehörde zu 
unterfertigen. 

(3) ... (3) ... 

(4) Wenn der Abgabepflichtige nicht Inhaber des Kontos, sondern 
vertretungsbefugt, Treugeber oder wirtschaftlicher Eigentümer ist, darf ein 
schriftliches Auskunftsverlangen erst dann gestellt werden, wenn der Inhaber des 
Kontos vorher Gelegenheit zur Stellungnahme hatte. Die Würdigung der 
Stellungnahme ist aktenkundig zu machen. § 8 Abs. 1 gilt sinngemäß. 

(4) Wenn der Abgabepflichtige oder Rechtsträger nicht Inhaber des Kontos, 
sondern vertretungsbefugt, Treugeber oder wirtschaftlicher Eigentümer ist, darf 
ein schriftliches Auskunftsverlangen erst dann gestellt werden, wenn der Inhaber 
des Kontos vorher Gelegenheit zur Stellungnahme hatte. Die Stellungnahme 
sowie deren Würdigung sind aktenkundig zu machen. § 8 Abs. 1 gilt sinngemäß. 

Besonderer Rechtsschutz Besonderer Rechtsschutz 

§ 9. (1) ... § 9. (1) ... 

(2) Auskunftsverlangen (§ 8) bedürfen der Bewilligung durch das 
Bundesfinanzgericht. Dazu hat die Abgabenbehörde folgende Unterlagen 
elektronisch vorzulegen: 

(2) Auskunftsverlangen (§ 8) bedürfen der Bewilligung durch das 
Bundesfinanzgericht. Dazu hat die Abgabenbehörde folgende Unterlagen 
elektronisch vorzulegen: 

 1. als Nachweis betreffend die Wahrung des Parteiengehörs zu § 8 Abs. 1 
Z 1 die Niederschrift über Anhörung des Abgabepflichtigen oder den 
diesbezüglichen Schriftverkehr, wenn es aus Gründen, die beim 
Abgabepflichtigen liegen, nicht zu einer Anhörung gekommen ist; in den 
Fällen des § 8 Abs. 4 auch die Würdigung der Stellungnahme der Person, 
die nicht Partei des Abgabenverfahrens ist, 

 1. als Nachweis betreffend die Wahrung des Parteiengehörs zu § 8 Abs. 1 
Z 1 die Niederschrift über Anhörung des Abgabepflichtigen oder 
Rechtsträgers oder den diesbezüglichen Schriftverkehr, wenn es aus 
Gründen, die beim Abgabepflichtigen oder dem Rechtsträger liegen, 
nicht zu einer Anhörung gekommen ist; in den Fällen des § 8 Abs. 4 auch 
die Würdigung der Stellungnahme der Person, die nicht Partei des 
Abgabenverfahrens ist, 

 2. das gemäß § 8 Abs. 2 der Abgabenbehörde unterfertigte 
Auskunftsverlangen, und 

 2. das gemäß § 8 Abs. 2 unterfertigte Auskunftsverlangen, und 

 3. die Begründung.  3. die Begründung. 

(3) und (5) … (3) und (5) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 15. (1) bis (9) … § 15. (1) bis (9) … 

 (10) § 3 Abs. 4, 5 und 6, § 8, Abs. 2 und 4 und § 9 Abs. 2, jeweils in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025, treten mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 4 Abs. 1 Z 7 in der Fassung des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft. 
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